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anerkannt worden sind, so muss die Ernennung des occiden­
talischen Consuls so, wie sie später Theoderich vollzogen hat, 
schon von Zeno dem Odovacar zugestanden worden sein. Dies 
hat auch nichts Unwahrscheinliches. Odovacar veranlasste im 
J. 478 den römischen Senat in Constantinopel zu erklären, dass 
der Westen eines besonderen Kaisers nicht bedürfe, sondern 
die Verwaltung für den Herrscher des ganzen Reiches dort durch 
Odovacar geführt werden könne, dem der Kaiser den Patriciat 
verleihen möge1. Zeno, zugleich von dem Prätendenten auf 
den Herrschersitz des Westens Julius Nepos um Unterstützung 
angegangen, suchte zunächst zwischen beiden zu vermitteln; 
aber wenigstens nach Nepos Tod im J. 480 wird er auf das 
Ansuchen des römischen Senats eingegangen und die Dele­
gation der im Westreich mit 480 wieder beginnenden Consul­
creirung ein Theil dieser Abmachungen gewesen sein; die 
Aufrichtung des italischen Königthums hat sich in der Form 
der Wiederherstellung der Reichseinheit vollzogen. Das römisch­
germanische Italien, welches uns als ostgothisches Reich und 
Schöpfung des Theoderieh zu gelten pflegt, ist in seiner Eigen­
art vielmehr eine Schöpfung Odovacars, der Eintritt Theode­
richs in dessen Stellung lediglich ein personaler Wechsel2.

Auch die zwischen Theoderich und dem Ostreich bestehen­
den Verhältnisse müssen in den Jahresdatirungen sich wieder­
spiegeln: die Anerkennung des einen Regiments durch das 
andere fordert die Anerkennung der von diesem ernannten 

publicirt war. Von den östlichen Listen führt die am schwersten wiegende 
des Marcellinus alle auf mit Ausnahme des Decius; die Paschalchronik hat 
sie alle; die Florentiner Fasten nur Basilius, Placidus und Symmachus; Victor 
von Tunnuna, welcher in dieser Epoche nur orientalische Consuln verzeichnet, 
lässt sie sämmtlich weg. Hieraus folgt, dass alle diese Consuln occidentalische 
sind, aber dass sie auch im Orient nachträglich anerkannt und in den 
meisten Listen, wenn auch in der Regel nicht ganz vollständig, nach­
getragen wurden. Die sonst allein übrig bleibende Annahme, dass die 
orientalischen Listen später mit den im Ostreich nicht anerkannten Con­
suln interpolirt worden sind, ist im höchsten Grade unwahrscheinlich, zu­
mal da nach Odovacars bald erfolgtem Sturz die Orientalen nicht füglich 
sich veranlasst finden konnten seine Usurpationen nachträglich zu legiti- 
miren. 1) Malchus fr. 10 Müll.: (Όδόαχος) ήνάγκασε την βουλήν άποστεϊλαι 
πϱεοβεϊαν Ζήνωνι Οημαίνουσαν, ώς ιδίας μέν αυτοϊς βασιλείας ου δέοι, 
κοινός δέ άποχρήσει μόνος ών αυτοκράτωρ έπ’ άμφοτέϱοις τοΐς πέρασι . τον 
μέντοι’Οδόαχον ύπ αυτών πϱοβεβλήσθα ικανόν όντα σώζειν τά παϱ’ αύτοϊς 
πϱάγματα .... καί δεΐσθαι του Ζήνωνος πατρικίου τε αύτώ άποστεϊλαι 
αξίαν καί τήν των Ιταλών τουτω έφεϊναι διοίκησιν. 2) Sybel (deutsches 
Königthum S. 293) hat dies vollkommen richtig erkannt, wie denn über­
haupt seine Behandlung dieser Verhältnisse eine grüne Oase ist in dem 
wüsten Sandmeer einer Litteratur, welche vor kurzsichtiger Quellenfor­
schung und weitsichtiger Quasi-Poesie es zu keiner gesunden historischen 
Anschauung bringt.


